
NEUBAU VON  
EIGENTUMSWOHNUNGEN
Verordnung 2019

Wer wird gefördert?
	� Eigentümer:innen der Liegenschaft 
	� Österreichische Staatsbürger, Staatsangehörige eines 

EWR-Staates oder Sonstige Personen unter bestimm-
ten Voraussetzungen

Wird das neu errichtete Eigenheim von der Eigentü-
merin oder dem Eigentümer selbst bewohnt, gelten 
Einkommensgrenzen:

Einkommensgrenzen
1 Person EUR  39.000
2 Personen EUR  65.000
für jede weitere Person ohne Einkommen EUR 6.000
Alimentationszahlung/Kind EUR  6.000
je Kind mit erheblicher Beeinträchtigung EUR  7.000

Einschleifregelung: Bei Einkommensüberschreitungen – 
bis max. 30% – wird eine verminderte Förderung gewährt

Voraussetzungen laut Förderstelle an das 
Sanierungsobjekt
	� Das abgebrochene Gebäude muss 

mind. 20 Jahre alt sein 

	�  Gebäude muss ganzjährig mit Hauptwohnsitz 
bewohnt sein

	�  Abbruch und Neubau müssen Zug um Zug erfolgen

	� 	Es	ist	ein	hocheffizientes	alternatives	Energiesystem	
vorzusehen

Raiffeisen-Tipps
	� Beantragen Sie rechtzeitig den energetischen Befund 

vom OÖ Energiesparverband 

	� Ist das Gesamtobjekt vermietet, muss kein Einkommen 
vorgelegt werden

	� Bei Einkommensüberschreitung kann auch mit dem 
3-Jahres-Durchschnitts-Einkommen gerechnet werden

	� Antragstellung innerhalb von 3 Jahren ab Baubewilligung 

	� Das neu errichtete Haus muss spätestens 3 Jahre nach 
Zusicherung fertiggestellt und bezogen sein

	� Bei Installation einer Biomasseheizung gibt es eventuell 
eine Zusatzförderung vom Land OÖ

Was wird gefördert?
	� Der Abbruch eines Wohnhauses und der 

gleichzeitige Neubau eines Eigenheimes mit 
höchstens 3 Wohnungen

IHR RAIFFEISEN
FÖRDERTIPP

raiffeisen-ooe.at

Basis für die Förderung ist der energetische Befund 
des OÖ Energiesparverbandes

ABBRUCH WOHNHAUS 
UND GLEICHZEITIGER
NEUBAU EIGENHEIM MIT 
MAX. 3 WOHNUNGEN
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Unterlagen für die Antragstellung
� Aktueller Grundbuchauszug

� Rechtskräftiger Abbruch- und Baubewilligungsbescheid

� Baubehördlich genehmigter Bauplan - Farbkopie

� Energetischer Befund des OÖ Energiesparverbandes

� Einkommensnachweise

� Meldezettel aller Personen die im Objekt wohnen

IHRE MÖGLICHE FÖRDERUNG

Variante 1: 

oder

Variante 2:

Förderhöhen

Darlehenshöhe 

Basisförderung EUR 75.000

Mögliche 
Zuschläge

Darlehen 
erhöht sich um … 

Wohneinheitenbonus
Bei Schaffung einer weiteren 
neuen Wohnung (max. 2)

EUR 8.000

Ökologiebonus
Bei Verzicht auf mineralölbasierte 
Dämmstoffe
� Fassade und oberste

Geschossdecke

� Gesamte Gebäudehülle

EUR  5.000

EUR  10.000

Ortskernbonus
Objekt im Siedlungsschwerpunkt

EUR 5.000

raiffeisen-ooe.at/wohnfoerderung

Auszug aus den Förderungsinformationen des Landes OÖ. Jegliche Haftung, 
insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit, ist ausgeschlossen. 
Änderungen vorbehalten.

ABBRUCH WOHNHAUS UND GLEICHZEITIGER NEUBAU EIGENHEIM 
MIT MAXIMAL 3 WOHNUNGEN

Zuschuss vom Land OÖ zu einem 
Darlehen der Raiffeisenbank

� Laufzeit zwischen 15 – 30 Jahren

� Zuschusshöhe beträgt 25% der max. Darlehenshöhe

� Zuschüsse gibt es für längstens 15 Jahre

Einmaliger Bauzuschuss

� 15% der möglichen Darlehenshöhe


